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Kommt es in Liechtenstein zu einer Verfassungsrevision mit Monarchie-Diskussion? 
Überlegungen in Liechtenstein nach der Abwendung der Staatskrise -Balance zwischen Fürst und Volk - Staatsform auf dem Prüfstand - Notrecht als Diskussionspunkt 

(G.M.) - Das Fürstentum Liechten
stein, die letzte Monarchie im Herzen 
Europas, ist nur durch die Vermittlung 
eines «Uberparteilichen Komitees. für 
Monarchie und Demokratie» an einer 
Staatskrise vorbeigekommen. Obwohl 
Fürst Hans-Adam II. am Schluss der 
Landtagssitzung, die eigentlich der Auf
lösung des Landtags dienen sollte, dann 
aber zur Entgegennahme des Kompro
missvorschlags verwendet wurde, die 
Wiederherstellung des Vertrauens in Re
gierung und Landtag betonte, wird der 
Umgang der Staatsgewalten nicht mehr 
wie vorher sein. Ein solcher Kraftakt 
hinterlässt seine Spuren, die Hinweise 
auf die Notwendigkeit einer Verfas
sungsrevision, die auch von Regierungs
mitgliedern am Mittwoch abend gege
ben wurden, sind ein deutliches Zeichen 
dafür. 

«Die Staatsgewalt ist im Fürsten und 
im Volk verankert», bestimmt die Ver
fassung von 1921. Diese Dualität von der 
Macht des Fürsten au f  der  einen Seite 
und der  Macht des Volkes anderseits, ist 
von Fürst Hans-Adam II. immer wieder 
betont worden. An  d e r  Huldigungsfeier 
vom 15. August 1990 allerdings relati
vierte e r  den absoluten Anspruch des 
Monarchen, den er  bei seinem Ultima
tum an die Regierung ausdrücklich be
tonte, als e r  ausführte: «Solange die 
Mehrheit der  Liechtensteinerinnen und 
Liechtensteiner einen eigenen Staat und  
eine Monarchie haben will, wird sich das 
Fürstenhaus wie in der  Vergangenheit 
für Volk und Land einsetzen.» A m  Mitt
woch standen sich jedoch Fürst und 
Volk, wie das Pfeifkonzert eindrücklich 
bewies, nicht als Pfeiler der  Staatsgewalt 
gegenüber, sondern - zumindest teilwei
se - als Gegner, denn die Demonstration 
war zugunsten des Landtags organisiert 
worden. 

Kein Verzicht ohne Kompensation 
Das  Ultimatum des Fürsten an die R e 

gierung Iiess viele auch einen Vergleich 
mit der  Amtsführung von Fürst Franz 
Josef II., dem Vater des regierenden 
Fürsten, aufwerfen. Fürst Franz Josef II. 
drohte dem Landtag mehrfach in seiner 
langen Amtszeit mit der Auflösung, 
doch zu einer entsprechenden Handlung 
kam es nie. Diesen Konsens zwischen 
den Staatsgewalten hat Arno Wasch
kuhn als «liechtensteinische Harmonie
lehre» bezeichnet, die nun aber einen 

Eine grosse Menschenmenge versammelte sich vor dem Regierungsgebäude in Vaduz zu einer Demonstration zugunsten des Landtages. Die mit einem Kompromiss abge
wendete Staatskrise hat vor allem Fragen hinsichtlich einer Verfassungsrevision zurückgelassen. 
merklichen Dämpfer erhalten hat. Im 
Unterschied zur «klugen Distanziertheit 
seines Vaters», diagnostizierte Wasch
kuhn, neige Fürst Hans-Adam II. dazu, 
«unkonventioneller zu denken und pro-
vokativer zu formulieren», womit e r  eine 
«argumentative Unruhe» stifte, die in 
Liechtenstein nicht immer verstanden 
öder schlicht für unangemessen gehalten 
werde. Allerdings warnte Waschkuhn, 
die Situation mit dem Ultimatum und 
de r  Staatskrise beinahe prophetisch vor
aussehend, vor d e r  Annahme, «dass der  
moderne, aufgeschlossene Monarch auf 
einige seiner Kompetenzen freiwillig 
oder ohne Kompensation verzichten 
wird,» 
Monarchiediskussion durch Fürst? 

Mit der diagnostizierten argumentati
ven Unruhe, meinte vor rund zwei Jah
ren Dr. Gerard Batliner, der als Initiant 
des vermittelnden Komitees eine einzig
artige Leistung vollbrachte, möchte, de r  
Fürst offenbar selbst eine öffentliche 
Monarchiediskussion entfachen, wenn 
e r  erkläre, dass die Monarchie sich so 
lange für diesen Staat einsetze, wie das 

Volk sie wolle. Damit aber  werde, argu
mentierte Batliner, die Grundlage auf
gegeben, worauf sich die Legitimation 
der  Monarchie direkt stütze, nämlich die 
Verfassung: «Denn in der Verfassung ist 
die Erbmonarchie als direktes Prinzip 
nebst der  Volkssouveränität verankert.» 
Batliner, dessen Sorgs um die Erhaltung 
des Staates mit seiner Vermittlungs
initiative zum Ausdruck kam, bezeichne
te die Monarchie liechtensteinischer 
Prägung als «heikle Staatsform», denn in 
der  Verfassung schlummere eine starke 
Stellung des Fürsten «mit ihrer uralten 
europäischen, besonderen elliptischen 
Mischform von Monarchie und  demo
kratischen Einrichtungen.» Die Monar
chiediskussion oder die Verfassungsdis
kussion, die mit der Staatskrise in Gang 
gekommen ist, wird sich mit dieser heik
len Balance zwischen Fürst und Volk zu 
befassen haben. 

Staatsform auf dem Prüfstand 
Auch Regierungschef-Stellvertreter 

Dr. Herbert  Wille meinte in einem Zei
tungsbeitrag zum Staatsfeiertag 1991, 

die «monarchisch-demokratische Staats
form» sei auf den Prüfstand geraten, 
nachdem sie der  Landesfürst selbst ge
stellt und die beiden Staatselemente 
Monarchie und Demokratie in Konkur
renz zueinander gesetzt habe. Das  Zu
sammenspiel von Monarchie und Demo
kratie, das nach Auffassung von Wille 
ohne nähere Bestimmung geübt werden 
muss, gelinge in der  Praxis nur, wenn d e r  
Fürst ausserhalb des politischen Gesche
hens stehe und als Bewahrer auftrete. 
Nach seiner Vorstellung ist die liechten
steinische Staatsform darauf angelegt, 
dass die Demokratie das dynamisch akti
ve und die Monarchie das statisch be
wahrende Element ist. 

Frage des fürstlichen Notrechts 
Nach den  Worten von Wille, die mit 

der  Staatskrise eine brennende Aktua
lität erhalten haben, kann die Zukunft 
Liechtensteins nicht mehr mit der blos
sen Fortschreibung der Vergangenheit 
bewältigt werden. Zu den Elementen, 
die nach Auffassung vieler einer Ände
rung bedürfen, zählt das Notverord-

(Bild: Beat Schürte) 
nungsrecht des Staatsoberhauptes. Hät te  
Fürst Hans-Adam II. den Landtag auf
gelöst und die Regierung entlassen, s o  
hätte e r  mit Notverordnung regiert, 
ohne Regierung und ohne gewähltes 
Parlament, für viele eine unerträgliche 
Situation. Landtagspräsident Dr. Karl
heinz Ritter erklärte 1987, als der  Land
tag sein 125jähriges Bestehen feierte, 
dass eine Konfliktsituation eintreten 
könnte, wenn das Notverordnungsrecht 
«als neben der Verfassung stehende In
stitution interpretiert» werde, ohne ir
gendeiner Beschränkung zu unterliegen. 

Auch der frühere Regierungschef Dr .  
Walter Kieber forderte ein Überdenken 
dieser Verfassungsbestimmung. Nach 
seiner Auffassung sollte bei einer Ver
fassungsrevision eine Notrechtregelung 
getroffen werden, die eine Änderung 
der Verfassung verhindert und auch das 
Parlament darüber zu befinden hat. 
Nach heutiger Regelung könnte der 
Fürst «im Sinne eines absoluten Herr
schers» mit Notrecht regieren: «Und 
zwar wann er  will, wie e r  will und  solan
ge e r  will.» 

Gegen Benzinzoll-Erhöhung 
Argumente des Referendumskomitees gegen Erhöhung des Treibstoffzolls 

Bern (spk) Die Schweizer Bundesfi-
nanzen dürfen nicht auf dem Buckel der 
Autofahrer saniert werden. So lautet das 
Hauptargument gegen die geplante Er
höhung des Benzinzolls um 20 Rappen 
pro Liter. Mit diesem «Finanztrick» ver
zögere der Bundesrat die Fertigstellung 
des Autobahnnetzes, kritisierte das vor
ab aus Autopartei, ACS und Astag zu
sammengesetzte Referendumskomitee 
am Donnerstag in Bern. 

Der  Privatverkehr sei nicht die 
«Milchkuh de r  Nation», sagte National
rat  Charles Friderici (LPS/VD) als Präsi
dent des Schweizerischen Nutzfahrzeug
verbandes (Astag). Bereits heute liefere 
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die motorisierte Bevölkerung dem Bund 
jährlich über  6 Mrd  Franken ab. Es sei 
nicht einzusehen, weshalb mit der  Treib
stoffzollerhöhung weitere 1,3 Mrd Fran
ken an den Bund fliessen sollten. 

Statt die Bundesfinanzen zu Lasten 
der Autofahrer und Steuerzahler zu sa
nieren, müssten die Staatsausgaben dau
erhaft gesenkt werden. D e r  Bund solle 
endlich den  Gürtel enger schnallen: 
«Wir wollen nicht, dass die Landesregie
rung 600 Mio Franken (die Hälfte der 
Treibstoffzollerhöhung) für irgendwel
che anderen Zwecke in die allgemeine 
Bundeskasse abzweigt.» 

Die Verkehrsabgaben seien n u r  zur Fi
nanzierung de r  Strassen vorzusehen, for
derte das Referendumskomitee. Mit den 
laufenden Einnahmen aus d e m  Benzin
zollzuschlag und der  Rückstellung von 
1,7 Mrd  stünden genügend Mittel für das 
Strassenbauprogramm zur Verfügung, 
wurde vorgerechnet. Trotz der  TVeib-
stoffzollerhöhung beabsichtige der  Bund 
im übrigen, die Investitionen in den 
Strassenbau weiter zu kürzen, kritisierte 
Hans-Urs Merz, Direktor des Automobil 
Clubs de r  Schweiz (ACS). 

Eine Erhöhung des Benzinzolls im jet
zigen Zeitpunkt mache alle Anstrengun
gen zur Teuerungsbekämpfung zunichte, 
wurde weiter argumentiert. D e r  Auf
schlag u m  20 Rappen heize die Inflation 
an. 

Zunehmend mehr EWR-Gegner 
Mehr als ein Drittel in der Schweiz weiterhin unschlüssig über E W R  

Von den gesamtschweizerisch 1.183 
Befragten würden sich gemäss der  am 
Donnerstag vorgestellten Befragung nur 
gerade 19,2 Prozent über einen Beitritt 
der Schweiz zum EWR freuen. Für  gut 
53 Prozent ist der  Vertrag hingegen ein 
«notwendiges ebel» und 18,1 Prozent 
der  an der Umfrage beteiligten Stimm
berechtigten halten das Vertragswerk 
gar für eine «Katastrophe». Auch bei 
dieser Frage ist das Umfrageergebnis 
durch sprachregionale Unterschiede ge
prägt, wobei die Westschweizer eine 
grundsätzlich europafreundlichere Hal
tung einnehmen. Bei der  Frage nach 
dem Zeitpunkt, an dem die Schweiz der 
Europäischen Gemeinschaft (EG) bei
treten soll, hat  sich das Schwergewicht 
der  Antworten seit Mitte Juni deutlich 
verschoben. Während de r  Anteil jener, 
die innerhalb der nächsten drei bis fünf 
Jahre de r  E G  beitreten möchten, von 
39,3 auf 24,2 Prozent sank, stieg der A n 
teil der  kategorischen Gegner eines E G -
Beitritts im gleichen Zeitraum von 24,9 
auf 31,5 Prozent. Rund ein Viertel der  
Befragten hatte zur Frage eines allfälli
gen Vollbeitritts der  Schweiz zur E G  
keine Meinung. Das vom Bundesrat ge
stellte EG-Beitrittsgesuch wird von 44,3 
Prozent der  Befragten nicht gutgeheis-
sen; bei der  Umfrage im Juni waren es  
erst 33,5 Prozent. Die Fehlerquote wird 
von de r  S R G  mit maximal fünf Prozent 
angegeben. 

Bern (AP) Der Ausgang der bevorste
henden EWR-Abstimmung in der 
Schweiz bleibt ungewiss. Während sich 
Gegner und Befürworter mit Anteilen 
von 30 bis 34 Prozent zurzeit praktisch 
die Waage halten, haben sich 36 Prozent 
der Stimmberechtigten noch immer 
nicht entschieden, wie aus einer Umfra
ge des Basler Instituts Konso im Auftrag 
des SRG-Forschungsdienstes hervor
geht. 

Gemäss de r  Umfrage, die vom 5. bis 
17. Oktober  bei 1183 Stimmberechtigten 
durchgeführt wurde, bestanden acht Wo
chen vor  dem Abstimmungstermin vor 
allem zwischen den einzelnen Sprachre
gionen zum Teil deutliche Unterschiede. 
Während in der Westschweiz de r  Anteil 
der  EWR-Befürworter nach einem vorü
bergehenden Rückgang Ende August 
wieder auf knapp über  50 Prozent an
stieg, sagten in der Deutschschweiz und 
im Tessin nur  29 beziehungsweise 27 
Prozent d e r  Befragten vorbehaltlos Ja 
zum Vertragswerk. Die Nein-Anteile la
gen demgegenüber in der Westschweiz 
bei 14,8 Prozent, in der Deutschschweiz 
bei 34,5 Prozent und im Tessin bei 25,1 
Prozent. Gesamtschweizerisch stieg die 
Zahl  der  EWR-Gegner seit der  ersten 
Junihälfte von 23,2 Prozent auf  30,0 Pro
zent an. Die Zahl der Unentschlossenen 
bewegte sich bei der  jüngsten Umfrage 
im Oktober zwischen 35,1 Prozent in der 
Westschweiz und 47,9 Prozent im Tessin. 

C A F E  • B A R  

HEUTE 
ERÖFFNUNG 

IN VADUZ 
FREITAG 

3 0 .  OKTOBER 1 9 9 2  
AB 1 6 . 0 0  Uhr  
Öffnungszeiten: 

Dienstag bis Samstag . 
von 16.00 - 1.00 Uhr 

Auf Ihren Besuch freuen sich 
Cornelia/ Irene, Hans/ Willi 

FELO8CNL088CHEN U OER 

Z i p f e r i l r l y p i Ä  iFns 

Vaduz - Schwefelstrasse. 14 
(im Druckzentrum Lampert) 

Tel. 075  / 8 2 0  2 0  

. . . w o  w a r m e s  E s s e n  b i s  
M i t t e r n a c h t  S p a s s  m a c h t  ! 


